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Medizinische Behandlungszentren für 
Erwachsene mit geistiger und schweren 

Mehrfachbehinderungen (MZEB)

Michael Seidel

Bielefeld

MZEB – Vorgeschichte

Seit Mitte der 1990er Jahre befassen 
sich die Fachverbände der 
Behindertenhilfe/Fachverbände für 
Menschen mit Behinderung mit der 
Gesundheitsversorgung von Menschen 
mit geistiger oder mehrfacher 
Behinderung.

Anfangs in Form von Ad-hoc-
Arbeitsgruppen, seit 2002 im Rahmen 
ihres gemeinsamen Arbeitskreises 
Gesundheitspolitik. 

Vielfältige Positionsbestimmungen zur 
Weiterentwicklung der 
Gesundheitsversorgung von Menschen 
mit geistiger und mehrfacher 
Behinderung.
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MZEB – Vorgeschichte

Positionspapier 1999 

MZEB – Vorgeschichte

Positionspapier 1999 
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MZEB – Vorgeschichte

MZEB – Vorgeschichte

Grundsätzlich zwei komplementäre Strategien der Fachverbände:
• Qualifizierung des Regelversorgungssystems
• Ergänzung durch spezialisierte Angebote (für spezielle 

Fragestellungen) 
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MZEB – Vorgeschichte

MZEB – Gesetzliche Grundlagen

GKV-Versorgungsstärkungsgesetz 2015

• Einfügung § 119 c SGB V 

• Ergänzung § 120 SGB V (Vergütung durch Pauschalen)

• Einfügung § 43 b SGB V  
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BAG MZEB

Im Dezember 20215 wurde in Kassel-Wilhelmshöhe 
die BAG MZEB gegründet.

Nicht alle MZEB und MZEB i. G. sind Mitglied 

Mitgliedschaft nur für juristische Personen.

Medizinische Behandlungszentren - § 119 c SGB V
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MZEB - Gesetzesbegründung

MZEB – § 43b SGB V
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MZEB Rahmenkonzeption 

https://www.diefachverbaende.de/files/stellungnahmen/2015-10-12-Rahmenkonzeption_MZEB_2015.pdf

MZEB – unterschiedliche Schwerpunkte 
Es ist in der Rahmenkonzeption MZEB vorgesehen, dass die MZEB 

unterschiedliche fachliche Akzentuierungen/Schwerpunkte ausweisen.

Nicht alle MZEB bieten psychiatrische Angebote an.
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MZEB – Inanspruchnahme 

Es ist keinesfalls daran gedacht, dass alle Menschen mit 

Intelligenzminderung oder mehrfacher Behinderung in 

den MZEB behandelt werden.

Es ist weder eine umfassende noch eine dauerhafte 

medizinische Versorgung in den MZEB vorgesehen. 

MZEB - Position Krankenkassen (2016)
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MZEB - Position Krankenkassen (2016)

MZEB – derzeitige „Landschaft“

Keine vollständige Übersicht über den Stand der Entwicklung 
vorhanden.
z. Z. etwa 70 MZEB bekannt (SPZ ca. 150)

Erhebliche Unterschiede in den Leistungsprofilen (Schwerpunkte, 
personelle Ausstattung), in den Trägerstrukturen und vor allem in 
Vertragsgestaltungen mit den Krankenkassen. 

Nicht alle MZEB weisen den Schwerpunkt Psychiatrie aus.
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Psychiatrische Versorgung von Menschen mit 
Intelligenzminderung/geistiger Behinderung 

und Verhaltensauffälligkeiten

Psychiatrische Versorgung von Menschen mit 
Intelligenzminderung/geistiger Behinderung (1) 

Menschen mit Intelligenzminderung und zusätzlichen psychischen 
Problemen erhalten sehr oft keine bedarfsgerechte  psychiatrische 
Versorgung (im ambulanten und stationären Sektor).
Das psychiatrische Regelversorgungssystem ist an diesen Patienten 
nicht interessiert und verfügt für sie auch zumeist nicht über die 
notwendige Expertise.
Ein erheblicher Anteil der Verhaltensprobleme (Verhaltens-
auffälligkeiten, herausforderndes Verhalten usw. ) kann mit einem 
individualpathologischen Ansatz nicht ausreichend erklärt werden, 
sondern entsteht in der Wechselwirkungen zwischen individuellen 
Dispositionen/Defiziten (z. B. Rückstand der emotionalen Entwicklung) 
und den Bedingungen/Anforderungen der Umwelt. 
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Psychiatrische Versorgung von Menschen mit 
Intelligenzminderung/geistiger Behinderung (2) 

Wenn die Interaktionen zwischen Person und Umwelt (Kontext) für die Entstehung, 

Verstärkung oder Aufrechterhaltung von Verhaltensproblemen relevant sind, bedarf 

es eines umfassenden, multiprofessionell angelegten Assessments aller potentieller 

Einflussfaktoren, einschließlich der Gegebenheiten „am Ort des Geschehens“, z. B. 

Wohnung, Arbeitsplatz, Freizeit). 

(Die viel zu häufigen alleinigen Psychopharmakotherapien gegen Verhaltensauf-

fälligkeiten sind Ausdruck fachlicher Hilflosigkeit.)

Auf dieser Grundlage müssen alle möglichen Ansatzpunkte der Veränderungen 

(„Stellschrauben“) zur positiven Beeinflussung des Verhaltens gesucht, erprobt und 

im Hinblick auf ihren Erfolg bewertet werden. Erfahrungsgemäß muss hauptsächlich 

an der Veränderungen des Settings und des Umgangs mit der Person angesetzt 

werden. 

Psychiatrische Versorgung von Menschen mit 
Intelligenzminderung/geistiger Behinderung (3) 

Die professionellen Unterstützer (Mitarbeitende der Dienste und 
Einrichtungen der Eingliederungshilfe, Familienangehörige) benötigen 
hierzu umfassende Informationen (auch durch Fort- und Weiterbildung), 
Beratung, Anleitung und  Supervision vor Ort. Auch das verlangt von den 
ggf. herangezogenen MZEB eine u. U. aufwändige und wiederholte 
aufsuchende Tätigkeit.

In vielen Fällen muss einem individuellen Mehrbedarf an Unterstützung 
Rechnung getragen werden. 

Die vorhandenen Personalausstattungen reichen dafür zumeist nicht 
aus. 
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MZEB und Eingliederungshilfe  

MZEB – Dringender Handlungsbedarf 
Ausbau der MZEB-Versorgungslandschaft in Deutschland
- Quantitativ (ausreichende Anzahl, flächendeckende Versorgung) 
- Qualitativ (Leistungsumfang, fachliche Differenzierung) 

Beseitigung von Hindernissen in Gestalt von 
- Versagung des Rechtes auf Behandlung und Verordnung
- Ungerechtfertigte Zugangsbarrieren (GdB, Merkzeichen, Diagnosen usw.)
- Ausschluss von Inanspruchnahmen durch Klienten der Dienste und 

Einrichtungen der Eingliederungshilfe des Trägers
- Unzureichenden Pauschalen  mit Begrenzungen der aufsuchenden 

Tätigkeit  
- Langen Bearbeitungszeiten der Anträge auf Zulassung/Ermächtigung 
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MZEB als regelmäßige Unterstützer der 
Eingliederungshilfe?

Die MZEB sind Bestandteil der Gesundheitsversorgung 

(SGB V).

Die regelmäßige Unterstützung der Leistungserbringer 

der Eingliederungshilfe (SGB IX) gehört nicht zwangsläufig 

zu den Aufgaben der  MZEB.

Multiprofessionelle Konsulententeams 

Notwendig ist in Anlehnung an das niederländische Vorbild die 
Etablierung fester Multiprofessioneller Konsulententeams: 
(sozial)medizinische, psychologische, heilpädagogische, 
sozialarbeiterische und weitere Kompetenzen in regelmäßiger
Kooperation.

Es ist wahrscheinlich, dass die Krankenkassen die vollumfängliche 
Übertragung solcher Funktionen an die MZEB kritisch sehen.

Auf jeden Fall müssen verbindliche Kooperationen zwischen MZEB 
und Konsulententeams gefördert werden.
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

seidelm2@t-online.de 
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